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Vorlage
für die Sitzung

der staatlichen Deputation
für Soziales, Jugend und Integration

am 08. 09.2016

Berichtsbitte der CDU-Fraktion Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses Drs. 19/427

A. Problem

Die . CDU;Frakt!.on. erbittet einen Bericht zur Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses
Drs. 19/427 der Fraktion DIE LINKE vom 10. 05. 2016.

B. Lösung
Mit der Überschrift "Verdrängung und Verelendung der ausgebeuteten Zuwanderer in Bremer-

^stoppen -Verdunkelung und Verfahrenshindernisse verhindern" wurde von der Fraktion
-LINKE_am 10'05;16 der Antrag in der Drs. 19/427 gestellt. Der'Antra'g'wurdedann'in^ein'er

neuen Fassung von den Fraktionen DIE LINKE, der SPD und Bündnis 90/bie'G~run-enaufaear^
fen und in der Drs. 19/503 dokumentierten Form beschlossen.
Yon_cler_CDU Fraktion, wurden verschiedene Fragen zur Umsetzung des Beschlusses
die im anliegend beigefügten Bericht beantwortet werden. " "'""° ~~ --..- a-..,

Alternativen

Werden nicht empfohlen.

?»;. ?lr laDnzJT!l.e/_^sonalw'rtschaftlicheAUSW"'kun9®n / Gender Prüfung.
Minder Berichterstattung entstehen keine finanziellen uTid personaFwirtschaftTchen Auswirkun-

Männer und Frauen sind gleichermaßen betroffen.

D. Beteiligung / Abstimmung
Das.sozLalamLBrem. erhaven hat über die Situation in Bremerhaven berichtet. Die Informationen

in die Berichterstattung aufgenommen.

E. Beschlussvorschlag
Die staatliche Deputation für Soziales, Jugend und Integration nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Anlage:

^esrlc1h9/^3verwaltung zur umsetzLIng des Beschlusses der Bremischen Bürgerschaft
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Bericht der Verwaltung

für die Sitzung der staatlichen Deputation für Soziales, Jugend und Integrati
am 08. 09. 2016

on

B^chtsbitte der CDU-Fraktion zur Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses Drs.

^^HÜblscJ;Lift:y^drangun9undvere!endun9 der ausgebeuteten Zuwanderer in
B^er^nA SJ.OPPen. :ye;~du^e!ung. und. yerfa^
^^i^ä^^^der^a?ion^uNKE(D^^9^Ige^ilt. 'De^ntr;g'^^
dr^ln

n 
!!n.elne^en Fassung-vonden ?aktionenDIE LrN KE/deTsp'D ^d BÜln^i^OU/Sie

äuz^"g^SOT und beschlossen (Drs:1-9/503-):Hre ralurwdl i^'*m'a"n^^^^^^

' w/!e;h.a.t,d1senatormde" Beschl"s_s der Bremischen Bürgerschaft (Landtaa) zum
.
soz!alhilfebet''ug '" Bremerhaven (brs"197427)"bis'her ^m'g'e's^tz'tr <I-anaIag; zum

' W^^. Ma.ß^ahmenwurden_da2u im Rahmender~Kommuanala^sicht Z. B. auf
^ZS^W»ircate;omahm^getr0^

Bremerhaven umgesetzt?

l^.dlBoelntwortung der Großen Anfra9e der Fral<tion DIE LINKE "Organisie

. 

di_e beiden Stadtgemeinden; es handelt'''sich um eineTehe'Fiecl hatsaa^f^

SS^s^i5SS5£^^merhaven>-Bei
betroffen."



. Wie wurden die sozialen Grund- und Menschenrechte gesichert? Welche
Maßnahmen wurden dazu von wem wann eingeleitet?

Der Senatorin für Soziales Jugend, Frauen, Integration und Sport sind keine Vorgänge
bekannt, die auf eine Verletzung der sozialen Grund- und Menschenrechte hinweisen.

. Welche Maßnahmen zur Gesundheitsversorgung und zur Wahrung des
Kindeswohls wurden von der Landesebene bisher eingeleitet und'umgesetzt?

Maßnahmen zur Gesundheitsversorgung fallen in die Zuständigkeit des jeweiligen örtlichen
Sozialhilfeträgers Das Sozialamt Bremerhaven entscheidet im Einzelfall über entsprechende
Antrage- Grundsätzlich ist über die Rechtsvorschriften im SGB XII eine Notfallversorgungder
Menschen vorgesehen, die keine eigene Krankenversicherung oder andere
Selbsthilfemöglichkeiten haben.
Die Wahrung des Kindeswohls sichert das Jugendamt Bremerhaven im Rahmen seiner
Aufgabenwahrnehmung. Die Verfahren gelten einheitlich für alle Menschen, die in der
stacttgemeinde Bremerhaven leben, unabhängig von ihrem aufenthaltsrechtlichen Status. Es
gibt darüber hinaus ein abgestimmtes Verfahren zwischen Sozial- und Jugendamt bei
Verdacht auf Kindeswohlgefährdung.

* ??.l^he. Ma.ßn?.hm.??1..zur.pl'ä.vention von Obdachlosigkeit und Verelendung wurden
konkret getroffen? Welche Weisungen hat das Land'gegenüber der'Kommune'
Bremerhaven bzgl. der Übernahme von Leistungen nach SGB II und SGB Xll
gegeben?

wiein-derBeantwortung der andereri Fragen bereits ausgeführt, liegen diese Aufgaben in
der kommunalen Verantwortung der Stadtgemeinde Brem"erhaven. "EinWeisunasir;echtder

. die Übernahme von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII lassl sich'auTden
rechtlichen Regelungen nicht ableiten.

* Gelder inwelcher. Höhe wurden zur Umsetzung des Bürgerschafsbeschlusses von
zur Verfügung gestellt?

Es wurden keine Gelder zur Verfügung gestellt. Ein Bedarf ist nicht erkennbar.

. Wie viele Menschen profitierten jeweils von diesen Maßnahmen? Wie viele
befinden sich aktuell noch in Bremerhaven? Wie viele sind in ihre

Heimatländer zurückgekehrt, oder in andere Kommunen abgewandert?'

ElTden.keine:besonderen Maßnahmen getroffen. Die Menschen "profitieren" allenfalls
^s£i^bir. in9ung von Leistungen nach dem SGB x" im Rahmen d'er üblichen gesetzi'ichen
^noeJ;^n?JeLpe:sonen"dielnfol_g_e derAufdeckun9 des Sozialleistungsbetrugs noch in

leben, ist nichtmöglich, da den Meldebehorden nicht bekanntTstundaauch"
nlchtb-ekannt_sein darf' wer Sozialleistungen erhält. Wie viele inihr'e'HeTmatländer"oder"in

abgewandert sind, ist daher ebenfalls nicht bekannt.



Zusammenfassung

Vjele der betroffenen Personen, die in den Sozialleistungsbetrug involviert waren, haben
offensichtlich Bremerhaven verlassen. Dem Sozialamt Bremerhaven ist der Verbleib nicht
bekannt. Bekannt wurde jedoch, dass Wohnungen leer standen, weil die Mieter aus'dem
Personenkreis diese verlassen haben.

Nicht vergessen werden darf in diesem Zusammenhang, dass viele Personen zwar Opfer
wn organisierter Ausbeutung geworden sind, aber auch Beschuldigte in einem
?-TLt?ungsverfaj!?^ ,<?er st^tianwaltschaft-sie hätten nach den bestehenden gesetzlichen

.

Re??un9en lm ?GB"und S.G-B x11.'die ̂ in den vergangenen Jahren auch'eng'ergefasst''
wurden, keinen Anspruch_auf Sozialleistungen dauerhaft'im SGB II gehabt. Das'SGB'XN
sieht ohnehin in § 23 SGB XII nur eine Notfallhilfe vor.
?!Sst?fen lässtsich'dass die in dem Bürgerschaftsbeschluss (Drs. 19/503) geäußerten
Befürchtungen über eine weitere Verdrängung und Verelendung der ausgebeuteten
Zuwanderinnen und Zuwanderer nicht eingetreten sind. Viele Menschen haben aber
offensichtlich keine Perspektive mehr für einen Verbleib in Bremerhaven gesehen oder
haben andere Möglichkeiten gefunden, ihren Lebensunterhalt sicher zu steilen.


